
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/7/26 2006/15/0047
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.07.2007

file:///


Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

B-VG Art7 Abs1;

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/15/0079 E 21. Juni 2007 RS 1 (hier Lebensgemeinschaft mit Ehepartner statt mit Lebensgefährtin)

Stammrechtssatz

Die Beibehaltung eines Familienwohnsitzes ist aus der Sicht einer Erwerbstätigkeit, die in unüblich weiter Entfernung

von diesem Wohnsitz ausgeübt wird, nicht durch die Erwerbstätigkeit, sondern durch Umstände veranlasst, die

außerhalb der Erwerbstätigkeit liegen. Der Grund, warum Aufwendungen für Familienheimfahrten dennoch als

Betriebsausgaben oder Werbungskosten bei den aus der Erwerbstätigkeit erzielten Einkünften Berücksichtigung

@nden, liegt darin, dass derartige Aufwendungen solange als durch die Einkunftserzielung veranlasst gelten, als dem

SteuerpAichtigen eine Wohnsitzverlegung in übliche Entfernung vom Ort der Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden

kann. Die Unzumutbarkeit kann ihre Ursache insbesondere in der privaten Lebensführung des SteuerpAichtigen oder

in einer weiteren Erwerbstätigkeit des Ehegatten haben (vgl in diesem Sinne die hg. Erkenntnisse vom 29. Jänner 1998,

96/15/0171 und vom 17. Februar 1999, 95/14/0059). Die Unzumutbarkeit ist aus der Sicht des jeweiligen Streitjahres zu

beurteilen (vgl. im Ergebnis die hg. Erkenntnisse vom 26. November 1996, 95/14/0124 und vom 15. November 2005,

2005/14/0039). Unterhält ein SteuerpAichtiger einen vom Beschäftigungsort entfernten (Familien)Wohnsitz, und ist in

einem Streitjahr die Verlegung des Familienwohnsitzes - etwa im Hinblick auf die dort wohnhafte, berufstätige Ehefrau

- unzumutbar, sind die Voraussetzungen für die steuerliche Anerkennung der Aufwendungen für Familienheimfahrten

gegeben. Es kommt nicht darauf an, ob in einem früheren Zeitraum, insbesondere bei Eingehen der Beschäftigung (am

neuen Beschäftigungsort), die Zumutbarkeit der Wohnsitzverlegung gegeben gewesen ist. Die persönliche

Leistungsfähigkeit des SteuerpAichtigen in einem Streitjahr hängt nämlich nicht davon ab, ob in einem Vorjahr die -

tatsächlich nicht erfolgte - Verlegung des Wohnsitzes zumutbar gewesen ist. Wenn dem AbgabepAichtigen im Streitjahr

die Verlegung des (Familien)Wohnsitzes nicht zumutbar ist, macht es keinen Unterscheid, ob die Unzumutbarkeit

bereits früher vorgelegen ist oder nicht. Danach zu unterscheiden, ob der SteuerpAichtige an seinem

(Familien)Wohnsitz die Lebensgemeinschaft mit einer (Einkommen erzielenden) Lebensgefährtin schon vor oder erst

nach der Aufnahme seiner Berufstätigkeit an einem anderen Ort begründet, führte zu einem Verstoß gegen das durch

Art 7 Abs 1 B-VG festgelegte Sachlichkeitsgebot.
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